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Regeste

Regeste Frist für die Vollstreckungsverwirkung bei rechtskräftig festgesetzten Leistungen;
Gesetzeslücke. Wo das massgebliche Einzelgesetz (hier das UVG für eine Rente der
Unfallversicherung) keine Regelung enthält, gilt für die Vollstreckung rechtskräftig
festgesetzter sozialversicherungsrechtlicher Forderungen auch nach Inkrafttreten des ATSG
zweigübergreifend eine Frist von zehn Jahren gemäss BGE 127 V 209 (E. 8).

Regeste Délai de péremption du droit de recouvrer des prestations fixées par une décision
entrée en force; lacune de la loi. Lorsque la loi applicable dans le cas particulier (en
l'occurrence la LAA en relation avec une rente de l'assurance-accidents) ne contient pas de
réglementation, un délai de dix ans selon l' ATF 127 V 209 est applicable, également après
l'entrée en vigueur de la LPGA, en cas de recouvrement de prétentions fixées par une
décision entrée en force en matière d'assurance sociale (consid. 8).

Regesto Termine per la perenzione nell'esecuzione di una prestazione stabilita con
decisione passata in giudicato; lacuna legislativa. Se la singola legge determinante (in
concreto la LAINF per una rendita dell'assicurazione contro gli infortuni) non prevede
alcuna regolamentazione particolare, per l'esecuzione di pretese del diritto delle
assicurazioni sociali passate in giudicato vale in maniera generalizzata il termine di dieci
anni secondo la DTF 127 V 209 anche dopo l'entrata in vigore della LPGA (consid. 8).

Erwägungen

E. 6
Zu prüfen ist bei dieser Ausgangslage letztinstanzlich einzig die Frage, ob der Schluss des
kantonalen Gerichts, wonach die Rentenbetreffnisse für die Zeit vor dem 1. Januar 2010
nicht verwirkt und damit nachzuzahlen seien, bundesrechtswidrig ist.

E. 7
Gemäss Art. 24 Abs. 1 ATSG erlischt der Anspruch auf ausstehende Leistungen oder
Beiträge fünf Jahre nach dem Ende des Monats, für welchen die Leistung, und fünf Jahre
nach dem Ende des Kalenderjahres, für welches der Beitrag geschuldet war.

E. 7.1
Das kantonale Gericht ist der Auffassung, diese Bestimmung gelange bei der Frage der
Verwirkung rechtzeitig geltend gemachter und zugesprochener Leistungen nicht zur
Anwendung. Von Art. 24 Abs. 1 ATSG nicht erfasst sei folglich die Durchsetzung der
rechtskräftigen Leistungsverfügung. Diesbezüglich gelte rechtsprechungsgemäss eine
zehnjährige Verwirkungsfrist. Mit den Schreiben der Rechtsvertreterin des Versicherten
von Januar und März 2015 seien BGE 146 V 1 S. 4 bereits gesprochene Leistungen mit
verwirkungsaufhebendem Charakter gehörig eingefordert worden. Die mit Verfügung vom



10. April 2007 rechtskräftig zugesprochene Rente gestützt auf einen 15%igen
Invaliditätsgrad ab Oktober 2007 bzw. die einzelnen Rentenbetreffnisse seien damit nicht
untergegangen, die am 13. Oktober 2004 verfügte Integritätsentschädigung aus dem ersten
Unfall vom April 2002 hingegen schon.

E. 7.2
Die Suva macht geltend, die zehnjährige, durch Richterrecht für die
Vollstreckungsverwirkung installierte Frist sei im ATSG nicht aufgenommen worden. Nach
Absicht des Gesetzgebers habe die Fünfjahresfrist sowohl für die Festsetzung der
Forderung als auch für deren Vollstreckung zu gelten. Die Gesetzesmaterialien würden
aufzeigen, dass der Gesetzgeber die Zweiteilung der Fristen für die Festsetzung oder
Nachforderung von Beiträgen und für die Vollstreckung einer rechtskräftig festgesetzten
Beitragsforderung lediglich in Bezug auf die AHV/IV/EO-Beiträge habe beibehalten
wollen. In der Folge habe im UVG keine Bestimmung über die Vollstreckungsverjährung
Eingang gefunden. In Art. 16 Abs. 2 AHVG sei jedoch auch für die Vollstreckung
rechtskräftig verfügter Beiträge eine fünfjährige Frist vorgesehen. Der Gesetzgeber habe für
rechtskräftig zugesprochene Leistungen keine zehnjährige Vollstreckungsverwirkung
installieren wollen, ansonsten eine entsprechende Bestimmung im ATSG oder in
Einzelgesetzen - insbesondere im UVG - vorgesehen worden wäre. Dies führe zum
zwingenden Schluss, dass die fünfjährige Verwirkungsfrist des Art. 24 Abs. 1 ATSG auch
in Bezug auf die Vollstreckung rechtskräftig verfügter Leistungen gelten müsse, zumal das
ATSG als Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts gerade die Füllung der im
kodifizierten Recht bestehenden Lücken bezwecke. Da die Rentenraten gemäss
rechtskräftiger Verfügung vom 10. April 2007 nach Ende September 2007 trotz
entsprechender Bemühungen der Suva dem Beschwerdegegner nicht mehr hätten
überwiesen werden können und die Nachzahlung derselben erst Anfang Januar 2015
geltend gemacht worden sei, habe die Suva die für die Zeit vom 1. Oktober 2007 bis 31.
Dezember 2008 ausstehenden Rentenbetreffnisse unter Anwendung der fünfjährigen Frist
zu Recht als verwirkt qualifiziert. Die auf einem Invaliditätsgrad von 30 % basierende
Rente, zugesprochen mit Verfügung vom 20. Dezember 2016 bzw. Einspracheentscheid
vom 13. September 2017, rückwirkend ab 1. Januar 2009, habe Streitgegenstand des
vorinstanzlichen Prozesses gebildet. Insoweit handle es sich nicht BGE 146 V 1 S. 5 um
einen rechtskräftigen und vollstreckbaren Rentenanspruch. Da diese Rente seitens des
Beschwerdegegners erstmals im Januar 2015 geltend gemacht worden sei, habe die Suva
die Rentenraten für die Monate Januar bis Dezember 2009 unter Anwendung der
fünfjährigen Frist des Art. 24 Abs. 1 ATSG zu Recht als verwirkt betrachtet.

E. 7.3
Der Beschwerdegegner stellt sich auf den Standpunkt, die Rentenbetreffnisse könnten "nie"
verjähren, da die Suva diese "trotz ständiger Aufforderung" nie geleistet habe. Am 1.
Oktober 2007 habe die Suva zum letzten Mal eine Rente ausbezahlt, ihn hingegen nicht
über die Renteneinstellung informiert. Dies sei Vertragsbruch, weshalb er die an ihn
geleisteten Rentenzahlungen am 21. Mai 2008 der Suva retourniert habe. Er sei mit dem
kantonalen Gericht der Ansicht, dass ihm die ausstehenden Rentenbetreffnisse für die Zeit
von Februar 2007 bis Dezember 2009 nun noch auszubezahlen seien.

E. 7.4



Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) führt aus, wie bereits in SVR 2006 KV Nr. 4 (K
99/04 E. 2.1.2) aufgezeigt worden sei, müsse zwischen der Festsetzung und der
Vollstreckung der Forderung eine Zweiteilung vorgenommen werden. Aus dem
Gesetzgebungsprozess zu Art. 24 Abs. 1 ATSG ergebe sich, dass diese Bestimmung
lediglich die Festsetzungsverwirkung regle. Für die Vollstreckung einer Forderung sei nach
wie vor eine Frist von zehn Jahren gemäss BGE 127 V 209 massgebend. Da die eine Rente
gestützt auf einen 15%igen Invaliditätsgrad zusprechende Verfügung vom 10. April 2007 in
Rechtskraft erwachsen sei, komme die zehnjährige Vollstreckungsverwirkung zum Zuge,
weshalb die Rentenbetreffnisse noch nicht verwirkt seien. Hingegen seien die
Rentenbetreffnisse für die Zeit vom 1. Januar 2009 bis 31. Dezember 2009, die auf einem
Invaliditätsgrad von 30 % basierten, verwirkt, da insoweit eine fünfjährige Frist gemäss Art.
24 Abs. 1 ATSG zur Anwendung komme.

E. 8.1
Mit Art. 24 Abs. 1 ATSG ist der Tatbestand der Festsetzungsverwirkung bundesrechtlich
geregelt ( BGE 139 V 244 E. 3.1 S. 246 f.; BBl 1991 II 257 zu Art. 31 E-ATSG). Davon zu
unterscheiden ist die Verwirkung der Vollstreckung, welche von dieser Norm nicht erfasst
wird (SVR 2006 KV Nr. 4 S. 9, K 99/04 E. 2.1.2; SYLVIE PÉTREMAND, in:
Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, N. 2 und 11
zu Art. 24 ATSG ; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3. Aufl. 2015, N. 6 zu Art. 24
ATSG ). Obgleich der Wortlaut der Bestimmung - insbesondere die Verwendung BGE 146
V 1 S. 6 des Begriffs "ausstehend" - die von der Suva vertretene Auffassung zuliesse, dass
Leistungen innert der fünfjährigen Frist sowohl festgesetzt als auch erbracht werden
müssten, wofür auch die Gesetzesmaterialien gewisse Hinweise enthalten, stehen dieser
Lesart gewichtige Gründe entgegen. So wurde im bisherigen Recht, welches diesbezüglich
grundsätzlich nicht verändert werden sollte (BBl 1999 V 4575; vgl. BGE 139 V 244 E. 3.2
S. 247), zwischen Festsetzung und Vollstreckung eine klare Zweiteilung vorgenommen
(vgl. dazu Art. 16 Abs. 1 und 2 AHVG ). Zudem würde es zu nicht hinnehmbaren
Unbilligkeiten führen, wenn die Ausrichtung (und nicht nur die Festsetzung) der
ausstehenden Leistungen innert fünf Jahren zu erfolgen hätte, da damit zufällige Momente
einbezogen würden, die darüber hinaus eine wesentliche Erschwerung der Vollstreckung
gegenüber dem bisherigen Recht mit sich brächten (vgl. SVR 2006 KV Nr. 4 S. 9, K 99/04
E. 2.1.2; KIESER, a.a.O., N. 13 zu Art. 24 ATSG ; BBl 1991 II 257 zu Art. 31 E-ATSG).
Art. 54 ATSG (Vollstreckung) regelt nichts zur Frage der Vollstreckungsverwirkung.
Enthält das ATSG somit keine Bestimmung zur Vollstreckungsverwirkung, ist
diesbezüglich, soweit vorhanden, auf die einzelgesetzliche Regelung zurückzugreifen. Im
massgeblichen Einzelgesetz (UVG) wie auch im subsidiär anwendbaren VwVG ( Art. 55
Abs. 1 ATSG ) findet sich jedoch ebenfalls keine entsprechende Norm. Damit besteht eine
durch Richterrecht auszufüllende Lücke.

E. 8.2.1
Im Rahmen der Lückenfüllung ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass vor Inkrafttreten
des ATSG per 1. Januar 2003 eine klare Zweiteilung bezüglich der Frist zur Festsetzung
und zur Vollstreckung einer Forderung bestand. Es war nicht beabsichtigt, dass das neue
Recht daran etwas ändern sollte (BBl 1999 V 4575). Dies zeigt sich exemplarisch anhand
der AHV-spezifischen Norm in Art. 16 Abs. 2 AHVG , die das Erlöschen der rechtskräftig
festgesetzten Beitragsforderung regelt. Die zur Zeit der Beratungen zur Umsetzung des
ATSG in den Einzelgesetzen im Jahr 1996 in Art. 16 Abs. 2 AHVG noch festgeschriebene



dreijährige Frist für die Vollstreckungsfrist wurde bewusst nicht angepasst (BBl 1999 V
4756). Es ist dem BAG zuzustimmen, dass eine Anhebung auf eine Fünfjahresfrist in Art.
16 Abs. 2 AHVG notwendig gewesen wäre, falls die Zweiteilung zwischen Festsetzungs-
und Vollstreckungsfrist im Sozialversicherungsrecht hätte aufgegeben werden sollen. Oder,
falls mit Art. 24 Abs. 1 ATSG im Sinne der Argumentation der BGE 146 V 1 S. 7
Beschwerdeführerin sowohl die Festsetzungs- als auch die Vollstreckungsverwirkung hätte
geregelt werden sollen, so wäre in Art. 16 Abs. 2 AHVG eine Abweichung von der in Art.
24 Abs. 1 ATSG statuierten fünfjährigen Frist aufzunehmen gewesen, worauf der
Gesetzgeber aber trotz sorgfältiger Prüfung verzichtet hat (vgl. BBl 1999 V 4757). Die auf
den 1. Januar 1997 in Kraft gesetzte Verlängerung der Frist von ehemals drei auf fünf Jahre
in Art. 16 Abs. 2 AHVG stellt eine ausserhalb des Gesetzgebungsprozesses zum ATSG
erfolgte bereichspezifische Revision auf Wunsch der Durchführungsstellen dar, nachdem
sich in der Praxis oftmals gezeigt hatte, dass die bisherige dreijährige Frist zu knapp
bemessen war (Botschaft vom 5. März 1990 über die zehnte Revision der Alters- und
Hinterlassenenversicherung, BBl 1990 II 84).

E. 8.2.2
Nach der früheren Rechtsprechung galt für die Vollstreckung rechtskräftig zugesprochener
Leistungen grundsätzlich zweigübergreifend (vgl. SVR 2002 IV Nr. 15, I 424/99) eine
zehnjährige absolute Verwirkungsfrist ( BGE 127 V 209 ). BGE 127 V 209 bezieht sich auf
eine mit BGE 97 V 144 erfolgte richterliche Lückenfüllung für nicht
AHV-beitragspflichtige bzw. nicht versicherte Personen. In Anlehnung an Regelungen über
die absolute Verjährung der Rückforderungsansprüche bei gewissen Steuern und in
Analogie zu Art. 67 OR über die Verjährung des zivilrechtlichen Bereicherungsanspruchs
wurde damals eine zehnjährige Verwirkungsfrist als massgebend erachtet ( BGE 97 V 144
). Für die Vollstreckung rechtskräftig zugesprochener Leistungen sollte gemäss BGE 127 V
209 nichts anderes gelten. Zur Begründung wurde angeführt, es handle sich um
Leistungsansprüche, welche bereits rechtskräftig festgesetzt seien, so dass die bei der
Feststellung der Ansprüche mit fortlaufendem Zeitablauf verbundenen
Beweisschwierigkeiten nicht bestehen würden ( BGE 127 V 209 E. 2a S. 211). Heute sind
keinerlei Gründe ersichtlich, die auch nach Inkrafttreten des ATSG weiterhin bestehende
Gesetzeslücke bezüglich der Vollstreckungsverjährung rechtskräftig verfügter Leistungen
abweichend von der bisherigen Praxis zu füllen. Anstelle von Art. 67 OR kann auf die
Analogie zur ordentlichen Frist gemäss Art. 127 OR verwiesen werden. Vor allem aber
besteht aus Sicht der Rechtssicherheit nach wie vor kein Bedürfnis an einer kurzen Frist,
weil die Verhältnisse nach der rechtskräftigen Festsetzung der Leistungen und der
geschuldete Betrag klar sind (vgl. BGE 131 V 4 E. 3.4 S. 8 f.). BGE 146 V 1 S. 8

E. 8.3
Die Frist für die Vollstreckungsverwirkung beläuft sich folglich für eine rechtskräftig
festgesetzte Rente auf zehn Jahre. Im vorliegenden Fall nimmt sie ihren Lauf ab Datum der
unangefochten in Rechtskraft erwachsenen Verfügung vom 10. April 2007, mit der eine
Rente bei einer Erwerbsunfähigkeit von 15 % zugesprochen worden war. Zur Zeit der
Geltendmachung der Rentenleistungen mit Schreiben vom 5. Januar und 19. März 2015
waren die Rentenbetreffnisse (einschliesslich der für die Zeit von Februar bis September
2007 von der Suva ausbezahlten, jedoch vom Versicherten aus einem irrigen Motiv im Mai
2008 unbestrittenermassen wieder zurückbezahlten Renten) noch nicht verwirkt. Der
angefochtene Gerichtsentscheid ist insoweit zu schützen und die Beschwerde der Suva



abzuweisen.

E. 9
Die Suva erhöhte mit Einspracheentscheid vom 13. September 2017 die Rente ab 1. Januar
2009, entsprechend einer Erwerbsunfähigkeit von 30 %. Dieser Einspracheentscheid
erwuchs nicht in Rechtskraft, sondern bildete vielmehr Anfechtungsobjekt im
vorinstanzlichen Gerichtsverfahren. Das kantonale Gericht übersieht, dass mangels
rechtskräftiger und vollstreckbarer Zusprechung dieser höheren Rentenleistungen hier nicht
die praxisgemässe zehnjährige Frist für die Vollstreckungsverwirkung (vgl. E. 8 hiervor)
zur Anwendung kommen kann. Hinsichtlich dieser Leistungen ist die fünfjährige Frist für
die Festsetzungsverwirkung gestützt auf Art. 24 Abs. 1 ATSG massgebend (vgl. SVR 2006
KV Nr. 4 S. 9, K 99/04; E. 7 hiervor). Weil der Beschwerdegegner erstmals im Januar 2015
eine höhere Rente anbegehrt hatte, waren die einzelnen Rentenbetreffnisse, soweit sie auf
einer höheren als auf einer 15%igen Erwerbseinbusse fussen, für die Zeit vom 1. Januar bis
31. Dezember 2009 damals bereits verwirkt. In diesem Umfang ist die Beschwerde der
Suva gutzuheissen.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.


